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Stadt Schwetzingen 
Rhein-Neckar-Kreis 
 
 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) 
 
 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), 
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 
8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der 
Gemeinderat der Stadt Schwetzingen am 23. November 2016 folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) vom 17. November 2011 beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 39 erhält folgende neue Fassung: 

„§ 39 
Bemessung der Schmutzwassergebühr 

 
(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühren im Sinne von § 37 
Abs. 1 ist: 
 
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte 

Wassermenge;  
 
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser 

entnommene Wassermenge. 
 
Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die 
eingeleitete Wasser- / Abwassermenge. 
 
(2) Auf Verlangen der Stadt hat der Gebührenschuldner bei sonstigen 
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 
Nr. 2) und bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser 
geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu 
unterhalten.“ 
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§ 2 
 
§ 42 erhält folgende neue Fassung: 
 

„§ 42 
Höhe der Abwassergebühr 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser ab 1. Januar 2017 

1,93 EUR. 
 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40) beträgt je m² versiegelte Fläche ab 
1. Januar 2017 0,31 EUR. 
 

(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem 
die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.“ 
 
 
 

§ 3 
 
§ 46 erhält folgende neue Fassung: 
 

„§ 46 
Anzeigepflicht 

 
(1) Binnen eines Monats sind der Stadt Schwetzingen der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem 
sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der 
Veräußerer und der Erwerber. 
 
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der 
Gebührenschuldner der Stadt Schwetzingen anzuzeigen 
 
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen 

Wasserversorgungsanlage; 
 
b) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 

3). 
 
(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks 
an die Abwasserbeseitigung, hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe 
der Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird (§ 40 Abs. 1) der Stadt in prüffähiger Form 
mitzuteilen. Kommt  der Gebührenschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht 
fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundlagen für die 
Niederschlagswassergebühren von der Stadt geschätzt. 
 
(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1 : 500 oder 1 : 1.000 mit 
Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks-flächen sind unter Angabe der in § 40 Abs. 2 
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aufgeführten Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Fläche 
notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die Stadt stellt auf Anforderung einen 
Anzeigevordruck zur Verfügung.  
 
(5) Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grundstücks um 
mehr als 10 m², ist die Änderung innerhalb eines Monats der Stadt anzuzeigen. 
 
(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung 
des Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Person der Stadt 
Schwetzingen mitzuteilen: 
 
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des 

Abwassers; 
 
b) Wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 

Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist. 
 
(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt mitzuteilen, 
wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzung gem. § 26 Abs 1 Nr 2 
dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere 
abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen 
genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 
 
(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, 
außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückseigentümer diese Absicht so 
frühzeitig mitzuteilen, dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen 
und beseitigt werden kann.  
 
(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des 
Absatzes 1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die 
auf den Zeitpunkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfallen.“ 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 39, 42 
und 46 in der bisherigen Fassung außer Kraft. 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Schwetzingen, den 24. November 2016 
 
 
 
 
Dr. René Pöltl 
Oberbürgermeister 


